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N-. ss. Samstag , de« 23 . April.
Bekanntmachung.

Das Publikum wird darauf aufmerksam
gemacht, daß nach den Bestimmungen der Post¬
ordnung icdcr Landbriefträgcr auf seinem Bestell¬
gange ein Annahmcbuch mit sich führen muß . in
welches er die von ihm angenommenen Einschreibe¬
sendungen , Sendungen mir Wertangabe . Post¬
anweisungen . gewöhnliche Packele und Nachnahme-
lenduugen . die zur Frankierung dieser Sendungen
tar entrichteten Beträge , sowie die angenommenen
Bestellungen auf Zeitungen nebst den ihm hierfür
übergebenen Geldbeträgen einzutragen hat . Der
Kinlieferer oder Auftraggeber ist berechtigt , sich
da» Annahmebuch vorzeigen zu lassen , um sich von
den Eintragungen zu überzeugen , auch kann er die
Eintragungen selbst bewirken . In gleicher Weise
kann das Publikum die bei den Posthilfstellen
mederzulegenden Postanwcisungsbeträge . Wert¬
sendungen rc. entweder eigenhändig in das Annahmc-
bllch der Posthilfstelle eintragen , oder sich von der
Buchung durch den Posthilfstellcninhaber oder dessen
Vertreter überzeugen.

An das Publikum ergeht hiermit gleichzeitig
die Aufforderung , von der ihm zustehenden Bc-
ttchttzung in jedem Falle Gebrauch zu machen.

Frankfurt (Main ), den 12. April 1904.
«aisertich Deutsche Ober -Postdirektion.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
|ur allgemeinen Kenntnis.

Wiesbaden , den 16. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

1804.

Bekanntmachung,
-stressend die Besichtigung von Zughunde « .
. . ® ie § ?berPolizeiverordnung vom 2 . Juni
«99 ~ betreffend die Benutzung der Hunde als
Miere — vorgeschriebcne allgemeine Besichtigung
der Ziehhunde und Hundefuhrwerk findet in

Jahre in der Zeit vom 25 . April bi«
5. Mar und zwar täglich zwischen 8 und 9 '/ , Uhr
vormittags , durch den Königlichen Departcmcnts-

t'« ar̂ t Herrn Dr . Augstein , Moritzstraße Nr . 21.

, ® i.(i,1!i9t“ l aSefifcer, welche Hunde innerhalb
des Polizelbezirks Wiesbaden zum Ziehen benutzen,
fordere ich hiermit auf , solche nebst den dazu ge-
hörigen Fuhrwerken dem Herrn Dr . Augstein in
der angegebenen Zeit zwecks Besichriguiig vorzu -'
myren. Die bereits früher erteilten Erlaubnis-
scheine zum Gebrauche von Ziehhunden sind bei
der Vorführung vorzuzeigen und zwecks Der
M «r»na ftzr . da , Jahr 1904 nebst der ticrärzt-
ichm Bescheinigung bis 15 . Mai d . I . hier vor-

Wegen.
Von diesem Zeitpunkte ab haben die Eigen¬

en " ' welche Hundesuhrwerke innerhalb des
Wgcn Polizeibezirks benutzen , ohne die Ver-
M ' rung der Erlaubnisscheine für 1904 erwirkt

bjS. in , § 13  der erwähnten Verordnung
gedrohte Strafe zu gewärtigen . *

Wiesbaden , den 19. April 1904.
Der  Polizei - Präsident : v . Scheu <k.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit darauf hinge-

Bekanntmachung.
Grundsätze für die Lieferung von Lymphe aus den
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes.
Die Anträge auf Lieferung von Lymphe aus

einer Königlichen Anstalt zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes sind brieflich oder telegraphisch bei dem
Dirigenten der Anstalt einzubringen . Zur Stellung
derselben sind Arzte , Behörde » und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten befugt . Das Jmpf-
ergebnis ist alsbald nach seiner Feststellung der
Anstalt auf den den Sendungen zur Bericht¬
erstattung beigefügten Karten durch den Arzt , der
die Impfungen vörgcnommen hat , portofrei mit¬
zuteilen . Bei den Lymphbestellungen ist folgendes
zu beachten:

» ) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter deutlicher
Angabe des Namen « und des Wohnortes
des mit der Ausführung derselben beauf¬
tragten Arztes , sowie der Zahl derJwpfungcn,
zu denen , und des Tages , an welchem die
Verwendung stattfinden soll , mindestens
1* Stasc vor dem letzteren einzubringeu.

Die Lieferung erfolgt in der Regel an
den Jmpfarzt.

b)  Die Anträge auf sofortige Lieferung von
Lymphe zu den Impfung «» , welche wegen
des Ausbruches der » alürlichen Pocken von
den zuständigen Behörden angeordnet sind
oder welche aus gleichem Grunde in Kranken-
Aiistalten oder Gefängnissen an dem Warte»
" “rfo — ’* *■— ~ . . . ~ - -

tritt ™ 1-‘ö> m Kraft
6Ä ,e  J ut  Ausführung desselben von den
Mftl n f*JTn -I u. r 'vandcl und Gewerbe , der

"Ekn Unterrichts - u . Medizinal -Anqelegen-
M ». und des Innern erlassene Anweisung vom
Be'ilan^ Ä ^^- b' deniiiächst in Form einer
«ÜMLSL ««*’>»«>

Wiesbaden , den 16. Dez. 1903.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

-Wird veröffentlicht'
Wiesbaden , den 16. April 1904.

^ _ Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

^ Bekanntmachung.
werden hierdurch auf die in der

Äruna 33  d - r König !.
» Ä zu Wiesbaden — vom 23 . Juli d . I . -
b« r den " m «elangte Polizei - Verordn » ,,g
lS. ^ .,f ^ Bcrkehr mit Mineralölen vom
«rwittev «003 mit dem Bemerken ausdrücklich hin-
Mod n' i'«? !» ? llt . dem Tage des Inkrafttretens der
»>- in 8 ia ^ '" ^ '°? ^ ^ '' ung ( 1. Oktober 1903)
btsirf angegeben , für den hiesigen Regiernngs-
«Sb  flSÄ Verordnung vom 5. Juni« .u »er Wirksamkeit tritt.

den 27 . Juli 1903.
r Poilzei -Präsident . In Vertr . : Falcke.

d« öffentlicht ".
Wlesvadcn , den 9. April 1904.

__ ® cr  Polizei -Präsident , v . Schenck.

Bekanntmachung.
ihre den m der Woche den Tag Über durch
Ptts ° . . " u ' s ?°' chäfle i » Anspruch genommene»
viit delcgeuheit zur mündlichen Verhandlung
Znsvetti. . Ecamten der Königlichen Gewerbe-
Werfi» 0« Zu . geben , finden für die Königliche
dhrea >e.3 " ^ Ektion zu Wiesbaden besondere
^onttts um 1. und 3 . Sonntag jeden
Jnb 0 ®' dormittags von 11 '/« bis mittags 1 ' / - Uhr
tyotiats ^ "unabend der 2. und 4. Woche jeden
dtle» m'. i^ Ü̂ wittags von 5 ' /- bis 7 " , Ubr in

zv -^ Mfrslokal , Bismarckring 14,1 , hier statt,
'rsbaden , den 8. Avril 1904. *

Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

personale bezw . den Jnsaffen dieser Anstalten
vargenommen oder welche an ausländischen
Arbeitern auf Anordnung der zuständigen
Behörden ausgeführt werden sollen , haben
außer der Bezeichnung der Adresse , an welche
die Sendung geschickt werden soll , die Zahl
der voraussichtlich zur Impfung gelangenden
Personen zu enthalten.

c)  Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
privaten Zwecken können nur von Ärzten
gestellt werden ; auch bei diesen kann der
Anstalts -Dirigent eine vierzehntägige Vor-
ausbcstellung , verlangen.

Die Lieferung erfolgt in den Fällen a ) und
b) kosten - und portofrei , für private Zwecke (c)
fofleii » unb portopflichtig und zwar gegen eine
durcki Eiitsendung mit der Post frei einschließlich
Bestellgeld im Voraus zu leistend - Zahlung von
20 Pf . für eine zu einer Impfung , von 60 Pf . für
eine zu fünf Impfungen hinreichende Menge . Die
Verwendung von Postmarkeu zur Zahlung ist
nicht statthaft . *

Vorstehende Bekanntmachung de » Herrn
Regierungs -Präsidenten hiersclbst wird hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wiesbaden , 7 . April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . S chenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den
neu erworbenen Landesteilen vom 20 . Sept 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde-
Vorstände verordnet wie folgt:

8 l . Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot-
wareu handeln , sind verpflichtet , die Preise des ge¬
wöhnlichen Brotes für je ' / - Kilogramm ( 1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Rcvier -Polizei -Kommissar ab-
gestempelteu Anschlag zur Kenntnis de» Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeändert werden . Diese Abänderung muß am
nämlichen Tage dem Revier - Polizei -Kommissar mit¬
geteilt und von dem letzteren der abgeäudcrte An
schlag abgestempelt werden.

8 2. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot-
wareu handeln , sind ferner verpflichtet , an den
Verkaufsstellen eine Waage mit Gewichten aufzu-
stellcu oder mitzuführen und Käufern auf Verlangen
das Brot vorzuwicgen.

8 3 . Wer eine » höheren Preis für Brot , als
den nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt , oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt . wird
sofern nicht eine Bestrafung auf Grund des Straf¬
gesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark
oder im Unvermögcnsfalle mit entsprechender Haft
bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d. I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei - Direktion . Dr . v . Strautz.

Bekanntmachung.
Er ist wiederholt die Wahrnehmung gemacht

worden , daß die auf Grund der 8 38 Absatz 4 der
Reichsgewcrbeordnung vom Herrn Minister für
Handel und Gewerbe erlassenen Vorschriften von,
28 . November 1901 über den Gewerbebetrieb der
Personen , die fremde Rcchtsangelegenhciten re.
besorgen , nicht genügende Beachtung finden . Dies
gilt insbesondere von den in No . 7 o. a . O . ent¬
haltenen Bestimmungen (Angabe des Namens des
betreffenden Gewerbetreibenden u . s. w . auf den
Eingaben ) .

Ich weise die beteiligten Gewerbetreibenden
auf benannte Vorschriften niit dem Bemerken aus¬
drücklich hin . daß Zuwiderhandlungen auf Grund
des § 148 Abs . 1 Ziffer 4a Gewerbe - Ordnung
unnachsichtlich zur Bestrafung gebracht werden
muffen . *

Wiesbaden » den 15. Februar 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck«

Bekanntmachung.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner¬

meldeamt der Königlichen Polizei - Direktion eine
Zentralfremdenmeldekoutrolle eingcführt ist,
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis , daß
Auskünfte über hier sich aufhaltendc Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mehr von den einzelnen
Polizeirevieren , sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizeidirektionsgebäude , Friedrichstraße 32 , Zim-
mer 14 , und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach,
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur auf die Angabe
der Hotel «, der Pension usw ., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genommen
haben . *

Wiesbaden , den 8. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Die bis znm 31 . März 1903 hier abgeliefcrten

und nicht zurückgcforderten Fundgegcnstände sollen
demnächst zur Versteigerung gelangen . Ansprüche
?.n 3ie >» Verwahrung der Polizeidirektion be-
stndlrchcn Fundgegenstände können bis zum 1. Mai
d. I . auf Zimmer 16 des Polizei -Dienstgebäudes.
Fnediichstraße 32 , geltend gemacht werden . Von
diesem Zeitpunkte ab werden etwaige Reklamationen
nicht mehr berücksichtigt . *

Wiesbaden , den 16. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Verdingung.
Zum Neubau des Landeshaufes

in Wiesbaden wird hiermit die
1 . Lieferung des Basaltsockcls (rd . 160 cbm ) ,
2 . Lieferung der Werksteine (rd . 900 cbm ) ,
3 . Ausführung der Maurerarbeiten (rund

8600 cbm)
öffentlich ausgeschrieben.

Die Zeichnungen und sonstigen Verding¬
ungs -Unterlagen liegen auf dem Baubureau,
Wiesbaden , Herderstraße 5 , aus , von wo
auch die Angebots -Formulare u . s. w . gegen
Porto - und bestellgeldfreie Einsendung von je
2,00 Mk . zu beziehen sind . F307

Angebote sind verschlossen und mit ent¬
sprechender Aufschrift versehen zum Ver¬
dingungstermin Dienstag , den 17 . Mai,
vorm . IO Uhr , an genanntes Baubureau
einzureichen.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Die Bauleitu ng : Dr . Michel.

Auplah-MrstchemU.
. .dUttwoch , den 27 . April d. I . , vor¬

mittags 10  Ubr » iverden im Rentamtsbüreau
(Herrngartenstraßc 7) dahier die im Distrikt
„Uberbovcn " , 4 . Gewann , hiesiger Gemarkung
belegeilen Zcntralstudicnfondö - Grundstücke,

M b0>

6419, im  Gesamtflächeninhalt von 12 a 35,50 qm,

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 5. April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung von,
1. August 1889 dadurch vorgekomnieu , daß auf
Grundstücken Entwässeruugs - Arbeiten obue bau¬
polizeiliche Geuebmiguiig ausgeführt ivorden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Beränderung einer Gruiidstücks-
Entwässern ng oder einer Teils derselbe » , ciiiichließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolge » darf.

Zuwiderhandelnde werde » bestraft , aiich können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden *

Wiesbaden , den 2. Avril 1901.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

öffentlich meisibieteud versteigert . F ‘̂ 72
Wiesbaden , den 16 . April 1904.

Königliches Domäuen -Rcntamt.

Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den Unter¬

nehmern land - und forstwirthschafllichcr Betriebe
im Stadtkreise Wiesbaden zu zahlenden Beiträae
zu den Ausgaben der Hessen -Nassau sichen laud-
?„'^ !ck>? stl >ch«» Ber » s«geuossenschaft für das Jabr
19 . 3 wird vom 15 . April d. I . ab zwei Wochen
lang bei der Stadthauptkasse wahrend der Bar-
mittaasdicnststunden zur Einsichtnahme offcngclcat

„ Gleichzeitig wird mit der Einzichuug der Bei¬
trage vorgegangcn werden.

Die Uebcrsicht über die Verteilung des Umlaae-
detrags ist der Heberolle beigcfügt und kaiii , cbcii-
talls ciiigesthen werden . Im Nebrigeu wird ans
die Bestimmungen der 88 105 bis 113 des Unfall'
versicheruiigsgesetzes für Land - und Forstwirtschaft
vom 30 . Juni 1900 hinaewiesen . *

Wiesbaden , den 12. April 1901.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Über¬

tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim«
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,'

a ) § 368 Nr . 6 des Rcichsstrafgesetzbuchcs.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit Haft

bss zu 14 Tagen wird bestraft , wer au gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden , oder in gefähr¬
licher Nahe von Gebäuden oder feuerfanqeudev
Sachen Feuer alizündet.

b) 8 44 des Feld - und Forsivolizeigesetzes
vom 1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk . oder Haft bis
zu 14 Tagen wird bestraft , wer

1 . mit iinverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert,

2.  im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt , fortwirft oder un¬
vorsichtig handhabt,

3. abgesehen von den Fällen des 8 368 Nr . 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubnis des Ortsvorstehers , in dessen
Bezirk der Wald liegt , in Königlichen Forsten
ohne Erlaubnis der zuständigen Forst¬
beamten Feuer anzündet , oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaus-
sichtigen oder auSzulösche » unterläßt,

4 . abgesehen von den Fällen des 8 860 Nr . 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden , von
der Polizeibehörde , dem Ortsvorsteher , oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesttzer
oder Forstbeamten zur Hilfe aufgefordert,
keine Folge leistet , obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachteil«
genügen konnte.

«) Regierungs -Polizei -Verordnung vom
4 . März 188S.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mk . im Unvcrmöaens»
falle mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft,
wrr >n der Zeit vom 15 . März bis 1. Juni in
einem Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren
oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht . *

Wiesbaden , den 8. März 1904.
_ _ Der Oberbürgermeister.

Auszug ausder Polizei -Berorduuua
vom 1« . Juni 1903 , betr . Ab-
underung der Straßen -Polizei -Ber-
ordnung vom 18 . September 1900.

8 66.
, . 4 . Kindern unter 10 Jahren , welche sich nicht

m Begleitung erwachsener Personen befinden , sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleiduna
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlage»
und Straßen aufgestellten Ruhebänke , welche die
Bezelchnnng „(Stabt Wiesbaden " oder „ Kurver-
waltung tragen , untersagt . *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , 1. April 1904.

_ Der Magistrat.

Auszug aus der Straßeu -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 57.

Verkehr in der Kochbrinincu -Anlagc.

1 . Kindern unter 10 Jahren ist ohiie Bealeituna
erwachsener Perioneu , Kinderwärterimien jedoch
die sich in AliSlibung ihres Berufes befinden , über-
Ä in . der Kochbruuuen - Anlage

und der Trinkhalle daselbst untersagt.
- X er lont " in  unsauberer Kleidung , ferner
solche !-. Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen , ist der Aufei,t-
halt in der Kochbrunnen -Anlage und Trinkhalle

ftattet bCt ®“ rrt)9‘lnß  durch die Anlage nicht ge-

. .. 3- In der Zeit vom 1. April bis 1. November^
ist das Rauchen in der Kochbrunnen -Anlage bis
9 Uht vormittags verboten.

4 . Das Mitbriugen von Sunden in die Koch.
brunnen -Anlnge und Trinkhalle ist verboten.

o.  Wahrend der Brimncnmiisikdarf die Ver-
bmduiigsstraße zwischen Tanilusstraße und Krauz-
vlatz mit Fuhrwerk icder Art nur im Schritt be¬
fahren werden . ‘ *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 1 April 1904.

Der Magistrat.

Bekauiltmachnng.
Im Anschluß au die trigonometrischen Ver-

mcsiuiigcn stiidkil iiuuniehr di - topographischen Auf-
>nahnik » im hiesigen Kreist statt . 1

Die von Seiten der Königliche » Lander -Aus-

" m " m

fmrt « ,I,li . f« tUK,,b Jißeulii S er '"erden hiermit wieder¬
holt attfgc .ordeit zur AiiSfiihriliig dieses gemein-
nutz ' gen nnd wissen,chastlichc » Unternehmens den
betreffenden VerinessuiinS -Dirigenlen . Osfizi -rciiund
Topographen nach Kräften ciitaegei,zukommen
und sie mit gewohnter Bereitwilligkeit in Allem zu

ÄrÄ " " r Beförderung
Wirsvadcn , den 6. April 1904.

Dcr Magistrat.



S -it - S. 33 . April 1904.

Auszug
aus der Feldpolizei - Verordnung

vom 35 . Mai 1894.
§ 3. ETauben dürfen während der Saatzeit

lm Frühjahr und Herbst nicht aus den Schläuen
gelassen werden. — Die Dauer der Saatzeit bc
stimmt.alljährlich das Feldgericht.

.8 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu dreißig Mark, im Nichtbcitreibuugsfallmit
entsprechender Haft bestraft.

Die Frühjahrs-Saatzeit dauert vom1. Aprilbis 15. Mai cr. *
Wiesbaden, den 18. März 1904.

__ Der Oberbürgermeister

Amtliche Anzeige« des Wiesbadener Tagblatts.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolle der Stadt Wies

baden für 1904 liegt vom 25. d. M. ab im Rat-
hausc, Zimmer No. 5. eine Woche lang zur Einsichtaus.

Bemerkt wird, daß nur den Steuerpflichtigen
des Veranlagungsbezirksdie Einsicht in die Rolle
gestattet ist.

Wiesbaden, den 18. April 1904.
Der Magistrat. — Steuerverwaltung

Bekanntmachung
Schulgelderlatzbetreffend.

Einer kleinen Anzahl bedürftiger, durch Fleiß,
gute Fortschritte und gutes Betragen sich aus-
zeichnender Zöglinge der Oberrealschulc, höheren
Mädchenschuleund der Mittelschulen kann das
Schulgeld ganz oder theilweisc erlassen werden.
Jüngeren Kinder», die»och keine fremden Sprachen
erlernen, wird kein Schulgelderlab gewährt.

Gesuche sind bis zum Ende dieses Monats bei
den Herren Direktoren und Rektoren der genannten
Schulen ciiizureichcn.

Wiesbaden, den 16. Avril 1904.
Die Schulgelderlatz-Kouimisfion.

Verdingung.
Die Lieferung der für das Stadtbanamt im

Rechnungsjahre 1904 erforderlichen Schnitthölzer
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung wieder¬
holt verdungen werden.

AngebotsformulareundVerdingungsunterlagen
könne»während derVormittagSdienststnndeu im Rat¬
hause, Zimmer No. 53, eingesehen, auch von dort
unentgeltlich und zwar bis zum letzten Tage vor
dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Schnitt
Hölzer" versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 25. April 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und aus'

gefüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. '

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 16. April 1904.

Stadtbanamt , Abteilung für Stratzenbau.
Verdingung.

Die Herstellung einer elektrischen Be¬
leuchtung einiger Räume des neuen Leichen¬
hauses (Krankenhaus) soll im Wege der öffent¬
liche» Ausschreibung verdungen werden.

Angcbotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags¬
dienststunden von 8—10 Uhr. Fricdrichstraße 15,
Zimmer No. 20, eingesehen, die Verdingungs¬
unterlagen, ausschließlich Zeichnungen, auch von
dort bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„St . B.A. 15" verseheneAngebote sind spätestens bis

Dienstag, den 2«. April 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus'

gefüllten Verdingungsformular eingereichten An'
geböte werden berücksichtigt. «

Znschlagsfrist: 5 Tage.
Wiesbaden, den 16. April 1904.

_ _ _ Stadtbauamt.
Verdingung.

Lieferung von 200 lfd. m Gummi¬
schlauch von 30 mm Durchmesser und 8 mm
Wandstärke für den Kanalreinigungsbetriebsoll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebots-Formulare und Verdingungs-Unter-
lagen können während der Vormittags-Dienst-
stunden im Rathause, Zimmer No. 57, eingesehen'
die Verdingungs-Unterlagen auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
60 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechenderAuf¬
schrift versehene Angebote sind spätesten« bis

Sonnabend, den 30. April 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorqeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingungs-Formular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 12 Tage.
Wiesbaden, den 14. April 1904.

Stadtbanamt,
Abteilung siir Kanalisationswesen.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 14.

Es
Vich-

gattung

waren
aufge¬
trieben Qual. Preise von- - bis

Stück P-r 4 Jfr
Ochsen.

} 84
I. 50 kg 72 _ 74

..
Kühe . .

II. Schlacht- 68 — 70
| 145

I. gewicht 66 — 70
«Schweine

II. 56 641032 1 kg 1 1 04
Mastkälb.

} 606
Schlacht- 1 40 1 64Landkälb. gewicht 1 20 1 80

Hammel 190 1 22 1 28
Wiesbaden , den 20. April 1904.

Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Obligatorische kaufmänn. Fortbildungs'

schule zu Wiesbaden.
Das neue Schuljahr beginnt für die Mittcl-

und Unlcrstufen der männlichen und die Ober¬
stufen der weiblichen Schulpflichtigen Montag»
den 25. April , nachmittags 2 Uhr, iür die
Oberstufen der männlichen und die Unterstufen der
weiblichen SchulpflichtigenDienstag , de»
20. April, nachmittags 2 Uhr.

Neu eintrclendc Schüler wollen sich Montag,
den 18. April, nachmittags2 Uhr, in der Gewerbe¬
schule, Wellritzstraße, Zimmer No. 13, Schülerinnen
Donnerstag, den 21. April, nachmittags2 Uhr. in
der höheren Mädchenschule, Zimmer No. 20, zurPrüfung cinfinden.

Dieselben. haben ihre Schul-EutlassnngS
Zeugnisse, sowie Feder und Schreibheft miizu'bringen. *

Wiesbaden, den 14. April 1904.
_ _ __ Der Schulvorstand.

Bekanntmachung.
Obligatorische gewerbliche Fortbildungs¬

schule zu Wiesbaden.
Das neue Schuljahr beginnt Montag,

den 25. April . Der Unterricht für den ältesten
Jahrgang der Schulpflichtigen wird Montags und
Donnerstags, abends von 8 bis 10 Uhr. erteilt.

rlür den mittleren Jahrgang wird der Unter'
richt auf folgende Tage gelegt:

Für Schlosser auf Dienstag und Freitag,
abends von 8 bis 10 Uhr.

Für Tapezierer, Dekorations- und BekleidtingS'
gewcrbe auf Mittwochs, nuchmitlags von
2 bis 6 Uhr.

Für Holzarbeiter und Banhandwerker auf
Dienstags, nachmittags von2 bis 6Uhr.

Für Metallarbeiter und das Nahrungsgewerbe
aus Donnerstag«, nachmittags von2 dis
6 Uhr.

Neu eintretende Schüler, einschließlich Kellner
und Köche, wollen sich Mittwoch, den 27. April,
nachmittags2 Uhr, im Saale der Gewerbeschule
cinstiiden nnd ihre Schul-Entlassiingszengnissemitbniigcn. *

Wiesbaden, den 14. April 1904.
_ Der Schulvorstand.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaften der Fcuerhähne-,

Handspritzen- und Retter-Abteilungen
des zweiten Zuges werden ans
Montag , den 25. April l. I .,

Abends 5-/- Uhr,
zu einer Übung in Uniform an die
Remisen geladen.

Mit Bezug ans die§§17,19 und 23
der Statuten, sowie Seite 12, Abs. 3.

der Dienstordnung wird pünktliches Erscheinen er¬wartet. *
Wiesbaden, den 19. April 1904.

Die Branddirektion.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedhofe befindliche Kapelle

(Trauerhalle) wird zur Abhaltung von Trauer-
feierlichkcilen unentgeltlich zur Verfügung gestellt
und zu diesem Zweck im Winter auf städtische
Kosten nach Bedarf geheizt; die gärtnerische und
onstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitig

nicht besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benutzung der' Kapelle zu
Traucrfeierlichkeiten ist rechtzeitig bei dem zuständigen
Fricdhofsaufieheranzumelden.welcher alsdann dafür
sorgt, daß diese zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden, den9. April 1904.
Die Friedhofs-Deputation.

Akzise-Rückvergütung.
Die Akzise-Rückvergütungsbeträge ans vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monats
in der Abfertigungsstelle, Neugasfe6», Part., Ein¬
nehmerei, während der Zeit von8 Vormittags bis
1 Nachmittags und 3—6 Nachmittags in Empfang
genommen werden.

Die bis zum 27. d. M. abends nicht erhobenen
Akzise-Rückvergütungenwerden den Empfangsbe¬
rechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden, den 13. Avril 1904.
Stadt . Akziseamt.

Kirchliche Anreize«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 24. April. (Jubilate.)

Militär- Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.Franke.
Hauptgottesdicnst 10 Uhr: Dekan Bickel. Nach

der Predigt Beichte und hl. Abcndmabl.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Ziemendorff.
Amtswoche: Pfr . Ziemendorff.
Dienstag, nachm. 4—6 Uhr, Luisenstraße 32:

Arbeitsstunden des Missions-Frauenvereins.
Mittwoch von 6—7 Uhr: Orgelkonzert. Ein¬

tritt frei.
Bergkrrche.

Sonntag, den 24. April. (Jubilate.)
Jugendgottcsdienst8'/»Uhr: Pfr. Grein.
90- Uhr: Gottesdienst im Städt. Krankcn-

haufc. Pfr . Dicht
Hauptgoitesdienst10 Uhr: Pfr. Becsenmeyer.

Nach der Predigt Christenlehre.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Grein.
Amtswochc. Taufen und Trauungen: Pfr.

Beefenmeyer. Beerdigungen: Pfr. Grein.
Ringkirche.

Sonntag, de» 24. April. (Jubilate.)
Jiigendgottesdienst8'/«Uhr: Hilfspr. Schlaffer.
Hauptgottesdicnst 10 Uhr: Pfr . Risch. Rach

der Predigt Eliriftenlebre.
Abendgotlcsdienst5 Uhr: Pfr. Lieber.
Auitswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr . Lieber.
Kapelle des Panlincustifts.

Sonntag, den 24. April(Jubilate), vormittags
Uhr: Hauptgottesdicnst. 10b« Uhr: Kiuder-

gottcrdienst. Nachm. 4'/- Uhr: Jungsrauen-Verein.
Dienstag, nachmittag« 81'« Uhr: Nähverein.

Evangelisches Bereinshans, Plattcrstraße 2.
Sonntag, vorm. 11'/- Ukr: Sonntagsschule.
Nachmittagsi 'lt  Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntagsverein).
Abends8'/- Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, abends87s Uhr: Gemein¬schaftsstunde.

Eb. Männer- und Jünglingsverei».
Sonntag, nachmittags3 Uhr: Freier Verkehr,

Spaziergang.
Montag, abends9 Uhr: Gesangstiinde.
Dienstag, abends 89- Uhr: Bibelstunde der

Jugeiidabteiluiia.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbcsprechstunde.
Freitag, abends8' /- Uhr: Posannenprobe.
Samstag, abends9 Uhr: Gebetsstnnde.
Männer und Jünglinge sind berzl. eitigelabeit,

Christlicher Verein junger Männer.
Vercinslokal: Bleichstraße3, 1.

Sonntag, nachm, von 8 Uhr an: Gesellige
Zusamnienknnftn. Soldakcnversammlnng. Abends
8 Ubr: Gesellige Zusammenkunft.

Montag, abend« 9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag, abends 8b« Ubr: Bibelbefvrechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbesprechung

der Jngend-Abt.
Donnerstag.abds. 9Uhr: Posaunencbor-Probe.
Freitag, abends9 Ubr: Vorstands-Sitzung.
Samstag, abends9 Uhr: Gebetsstnnde.
Das Vereinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

an geöffnet. Vereinrbesnch frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfranen-Verein der Bergkirchen-Eemeinde:

Nachm. 4—6 Uhr.
Bersammlnngen

int Gemeindesaal des Pfarrhauses. An der Ring'
kirche 3.

Sonntag, vorm. 11'/- Ubr: Kindergottesdicust.
Sonntag, nachm. 4'/-—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntagsverein).
Mittwoch, nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunden

des Nähvereins.
Mittwoch, abends8'/- Uhr: Probe des Ring-

kirchenchors.
Katholische Kirche.

3. Sonntag nach Ostern. — 24. April
Schutzfest des hl. Joseph.

Die Kollekte im Hochamt ist in beiden Kirchen
für den St . Josephs-Verein bestimmt.

Für Wiesbaden ist die österliche Zeit bis Christi
Himmelfahrt ausgedehnt. An das Fastcnalmosen
sei erinnert.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.
Hl. Messen5.30, 6.30, Militärgottesdienst(hl.

Messe mit Predigt) 8, KindcrgotteSdienst(Amt) 9,
Hochamt mit Predigt 10, letzte hl. Messe(mit
Predigt) 11.30 Uhr.

Nachm.2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht(516).
An den Wochentaqen sind die bl. Messen um

5.30, 6.30, 7.10 und9.15 Ubr. 7.10 Schnlmesse
und zwar Montag und Donnerstag für die Bleich-
straßcschule. Dienstag und Freitag für die Blücher-
und Gutenbergschiile, Mittwoch und Samslaa für
die Mittelschulen der Rhein- und Luisenstraße und
die höheren Mädchenanstalte».

Am Montag, Fest des hl. Markus, isi um
7 Uhr ein Bittamt, wonach die Allerheiligen-Litanei
gebetet wird.

Beichtgelegenheit Samstag 4—7 und nach 8,
sowie am Sonntag Morgen von 5.80 Uhr an.

Maria-Hilf-Kirche.
Gelegenheit zur Beichte5.30, Frühmesse 6,

zweite hl. Messe7.30. Kindergottesdienst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Ubr Christenlehre und Andacht
znm hl. Joseph. Abend« 6 Uhr gestiftete Kreuz
Wegandacht für die armen Seelen, danach Segen.

An den Wochentagen sind die bl. Messen um
6.80 (außer Montag). 7.15 und 9.15 Uhr. 7.15
sind Schulmessen.

Montag, am Feste des bl. Markus, ist morgens
7 Uhr ein Bittamt, nach demselben Allerheiligen'Litanei.

Donnerstag 6,30 Uhr ist die heil. Messe in
der Schwesternhanskapellc.

Freitag nachm. 6—7. Samstag nachm. 4—7
und nach 8 Uhr ist Gelegenheit zur Beichte.
Samstag nachm. 4 Uhr Salve.

Altkatffolische Kirche, Schwalbachcrstrnße.
Sonntag, den 24. April, vormittags 10 Uhr:

Amt mit Predigt. Lieder: No. 301, 308.
W. Krimmcl, Pfr.

Gvangelisch-luttzerischer Gottesdienst.
Adelheidsiraße 23.

Sonntag, den 24. Avril (Jubilate), vormittags
9'/, Uhr: Prcdigtgottcsdienst. Pfr . A. Jäger.

Evangelifch-luttzerischer Gottesdienst.
Oberrcalschnle, Oranicnstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den 24. April(Jubilate), vormittags

10 Uhr: Predigtgottcsdieiist. Pfr. Hcmpfing.
Christliches Heim, Westendstraße20, 1.
Jeden Mittwoch, abends 8'/,—9'/- Uhr

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schtvalbacherstraße 10, 2.Et. (Gewerbchalle).

Sonntag, den 24. April, vormittags 10 Uhr-
Haiiptgottesdienst. Nachmittags4 Uhr: Predigt'
wozu Zcdermann frcnndl. cingeladen ist.

Freitag, 29. April, abends8Uhr: Gottesdienst.
Heilsarmee, Frankenstraße 13.

Jeden Abend8'/- Uhr, Sonntags auch vorm.
10 Uhr: Bcriammlung. Jedermann willkommen.
Deutschkatholische(freiretig .) Gemeiudr,

Sonntag, den 24. April, vormittags 10 Uhr:
Erbaunng im Wahlsaale de« Rathauses. Thema:
Lebensweisheit. Lied: No. 270 nnd 271, Str. i.

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

Russischer Gottesdienst.
Sonntag, vormittags 10'/« Uhr: Heil. Messe

Kleine Kapelle, Kapellenstr. 19.
Anglican Cliurcli of SI . Auguatine o{

Canterbury.
Frankf urterstraße 3.

Sundays: Holy Eacht . 8 : Mattins, Sun»
Celeb., Sermon 11: Class, 4: Evensong and
Litanv, 5: Instruction in Churcb, 6.

Week-days: Celeb. before Mattins, Tusi,
Thürs. Sat. 8 : Wed. and Fri. Mattins 10.30,
followed by Litany and Celeb.

Holy-days: as on their week-days,
Evensong: Fri . and Holy-days, 6.
No Service on ordinary Mondays.
Special Notice: Monday, 8. Mark’s Daj,

Mattins and Celeb. 10.30 : Evensong 6.
Chaplain : Rev. E. J. Treble,

Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dnmpfschiflahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 10.35, 12.50

bis Cöln, mittags 3.20 (nur an Sonn- und Feier,
tagen) bis Assmannshausen, abends 6.35 (Güter,
schiff) bis Bingen. F 329

Tägliche Gepäckbeförderung.
Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem

Agent W. Bickel. Langgasse 20. Telefon 2364
Biebrich - Mainzer Dampfschilfahrt

August Waldmaii».
Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrafsenbalia,

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Fahrplan ab 1. April bis 1. Mai 1904.

Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß) : 6* 9*
ll *f 12f 1 2f 3 4+ 5 6f 7.

An und ab KaiserStraße-Hauptbahnhof.
Mainz 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebriob (ab Stadthalle) : 830*
10" 12*f lf 2 3+ 4 5f 6 7f 8.

An und ab Kaiserstraße -Hauptbahnhof-
Mainz 5 Minuten später.

* Nur Freitags, f Nur Sonn- und Feiertags.
Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Extraboote für Gesellschaften. Abonnement».

Hamburg-Amerika-Linie. F330
(Passage-Büreaud . Gesellschaft : Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
21./4. Postd. Moltke, 23./4. Postd. Pennsylvania
28.-4. Schnellpd. Deutschland, 30./4. Posti
Patricia, 7./5. Postd. Belgravia, 12. 5. Post!
Blücher, 14.'5. Postd. Pretoria , 19. '5. Postd
Moltke, 21.'5. Postd. Graf Waldersee, 26-/5.
Schnellpd. Deutschland, 2./6. Schnellpd. Auguste
Victoria, 4-/6. Postd. Pennsylvania. Nach Boston:
1./5. Postd. Bosnia. Nach Baltimore: 1./5. Posti
Bosnio. Nach Philadelphia : 9./5. Postd. Acilia,
28.,'5. Postd. Arcadia. Nach Westindien: 2i.H
Postd. Cheruskia, 28./4. Postd. Altenburg, 1./5.
Postd. Valdivia. Nach Mexico: 24./4. Posti
Cheruskia, 26./4.Postd. Prinz Joachim, 5./5.Posti
Hispania. Nach Neworleans: 15./5. Postd.
Schwarzburg. Nach Montreal: 1./5. Postd. Frisia.
Nach Ost-Asien: 30./4. Postd. C. Ferd. Laeisz,
10J5. Postd. Badenia, 20/5 . Postd. Sithonia,
25.'5, Postd. Bamberg._ .

Metliodisteu Gemrinde. Friedrichstr. 36, Hth.
Sonntag, den 24. April, vormittags9'/« Uhr:

Predigt über Joh . 16. 16—23. 11 Ubr: Sonntags-
scbnle. Abends8 Uhr: Predigt über 1. Petri 2,11- 17.

Montag, abends8' /- Ubr: Singstunde.
Diensiag, abends8'/- Uhr: Bivelstnnde über

Luka« 11. 1- 13.
Mittwoch, nachm. 2'/- Uhr: Missionsverein.
Donnerstag, abends 8'/- Uhr: Jugendbund.

Thema: Lebensbild von Georg Müller in Bristol.
PredigerI . Schmeißer.

Kaptisten-Grmeinde, Oranieiistr. 54, Hth. Pt.
Sonntag, den 24. April, vormitlags'/»10 Uhr:

Predigt. 11 Uhr: Kinderaotlesdienst. Nachmittags
4 Uhr: Hauptgoitesdienst.

In Dotzheim, Karrenmeg 11, abends8 Uhr:
Gottesdienstliche Versammlung.

Mittwoch, abends8'/- Uhr: Bibelstunde.
Donüerstag, abends 8'/- Uhr: Übung des

Geiaugvereins. PredigerE. Karbinsky.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklioh,

Wilhelmstraße 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Kais. Willi. II.“ nach Bremen, 19. Apri
6 Uhr nachm, in Bremerhaven. S.-D. „Kronp,
Willi." nach Newyork, 20. Aprii 1' /, Uhr nachm
von Southampton. S.-D. „IC. Wilh. d. Gr.“ nach
Newyork, 19. April 5 Uhr nachm, in Newyork
D. „ König Albert“ nach Genua, 18. April 3 UW
nachm. Ponta Delgada passiert. — Ost-Asien-
und Australien-Linien : D. „Roon“ nach Bremen,
20. April 8' .'- Uhr vorm, von Southampton. 9.
„Prinz Heinrich“ nach Hamburg, 19. April 3 Uwi
nachm, von Nagasaki. I). „Bayern“ nach Ost-
Asien, 20. April 12 Uhr mittags von Penang.
D. „Sachsen“ nach Ost-Asien. 19. April 3 W
nachm, in Suez. D. „Zieten“ nach Ost-Asiejji
19. April 1 Uhr nachm, von Southampton. 9.
„Pr.-R. Luitpold“ nach Bremen, 19. April 5 Uv
nachm, von Neapel. D. „Gera“ nach Australien,
20. April 8 Uhr nachm, von Bremerhaven. "
Cuba-, Brasil- und La Plata -Linien: D. „Ist' "'
gibby“ nach Bremen, 19. April in Antwerpen.
D. „Helgoland“ nach Bremen, 19. April von
VlisBingen. D. „Wittenberg“ nach Rotterdam,
Antwerpen, Bremen, 18. April von Lissabon.
D. „Coblenz“ nach Bremen, 19. April von Corui*
D. „Schleswig“ nach Vigo, South., Boulogn®,
Antwerpen, Bremen, 19. April St. Vincent p*®
I) t M » itv7 U rmoli Pnho A nril Dnvor,Mainz“ nach Cuba, 19. April Dover

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel

Langgasse 20.)
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Finl* 11®

am 16. April von Antwerpen nach Newyork ab (V
gangen. D. „Kroonland1 ani 16. April von
Vork nach Antwerpen abgejangen. D.
am 18. April in Newyork von Antwerpen »nS®j
';ommen. D. „Vaderland“ am 18. April Lî M
passiert von Newyork kommend (am
kommen. u. „ ,au,n «uu um xa.  AMU« „

20. Apr*
Uhr morgens in Antwerpen erwartet ).

Antwerpen-Philadelphia-Dienst. D. „Rhynl»"11
am 13. April von Philadelphia nach Antworpf"
abgegangen. D. „Switzerland“ am 17. Apr»
Antwerpen von Philadelphia angekommen.

Drug mit Berla, der L. Slhcllenberg 'Ichk» H°s-Buchdruckcret in Wiesbaden.
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